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Wie eine neue Verfassung
entsteht
Die Verfassung eines Staates oder — in
der Schweiz — eines Kantons regelt die
Grundrechte des Einzelnen und der Ge-
meinschaft. Die Revision einer Verfassung
stellt eine grosse Aufgabe dar, die einmal
zu einer Bestandesaufnahme und zu einer
genauen Prüfung der vorhandenen Ein-
richtungen veranlasst, und zum andern
eine sinnvolle Anpassung des Bestehen-
den an die Erfordernisse der Gegenwart
und der Zukunft herbeiführen soll. An un-
serer Mitgliederversammlung vom Novem-
ber 1974 wurde über zwei solche Unter-
nehmen informiert: Dr. iur. Isabell Mah-
rer, Rheinfelden, Mitglied des Aargaui-
sehen Verfassungsrates, der mit der To-
talrevision der Kantonsverfassung beauf-
tragt ist, und Dr. phil. Lydia Benz-Burger,
Zürich, Mitglied der Eidgenössischen Ex-
pertenkommission für die Totalrevision der
Bundesverfassung, berichteten aus ihrer
Arbeit.

Im Kanton
Im Jahr 1972 bestimmte der Aargauer
Souverän, dass die aus dem Jahre 1885
stammende Kantonsverfassung einer To-
talrevision unterzogen werden solle, und
ein Jahr später wählte das Volk einen aus
200 Mitgliedern zusammengesetzten Ver-
fassungsrat, dem diese Aufgabe übertra-
gen wurde. Die Ratsmitglieder konnten
also die Ausarbeitung eines Entwurfes
nicht an eine Expertenkommission dele-
gieren, sie selbst waren vom Volk mit der
Revision beauftragt worden.
Nachdem aus Mitgliedern des Verfassungs-
rates eine Verfahrenskommission bestellt
worden war, wurden elf verschiedene
Sachkommissionen mit je 15 Mitgliedern
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gebildet. Diese Kommissionen erhielten
den Auftrag, einen bestimmten Bereich zu
bearbeiten und Leitsätze mit einem dazu
gehörenden Kommentar aufzustellen. Zum
Teil liegen diese Vorarbeiten bereits vor,
zum Teil stehen sie vor der Vollendung.
Sobald alle Sachkommissionen ihre Ar-
beit abgeschlossen haben, wird der Ver-
fassungsrat alle zwei Wochen im Plenum
sämtliche Leitsätze durcharbeiten und ein
Redaktor — ein Staatsrechtler — wird
schliesslich mit Hilfe der Ratsmitglieder
den Wortlaut der neuen Verfassung auf-
setzen.
Die elf Sachkommissionen hatten sich un-
ter anderem mit den Grundrechten, mit
der Struktur des Kantons, mit dem Ver-
hältnis des Kantons zum Bund und zu den
anderen Kantonen, mit Parlament und Be-
hörden, mit den Aufgaben und Zielen des
Kantons, mit der Umweltsgestaltung und
mit dem Finanzhaushalt zu befassen. Die
Referentin selbst war jener Kommission
zugeteilt, welche die Rolle des Volkes in
der staatlichen Willensbildung zu Studie-
ren hatte. Es liess sich nicht vermeiden,
dass sich verschiedene Bereiche über-
schneiden. Doch das hat sich nicht als
Nachteil erwiesen. Es sind Ergebnisse von
ganz unterschiedlicher Art zusammenge-
tragen worden, die nun gegeneinander
abgewogen werden können.

Im Bund
Die Revision der im Jahr 1874 entstände-
nen Bundesverfassung spielt sich wesent-
lieh anders ab als diejenige der Aargaui-
sehen Kantonsverfassung. Sie steht auch
schon viel länger in Bearbeitung.
Im Herbst 1965 wurden von Ständerat Dr.
Karl Obrecht und von Nationalrat Peter
Dürrenmatt zwei Motionen eingebracht,
mit welchen der Bundesrat beauftragt



wurde, auf die Jahrhundertfeier hin die
Totalrevision der Bundesverfassung in die
Wege zu leiten. Die neue Verfassung sollte
übersichtlicher und klarer sein und den
veränderten Gegebenheiten Rechnung
tragen.
Beide Motionen wurden entgegengenom-
men und im Mai 1967 wurde eine aus neun
Mitgliedern, später auf zehn Mitglieder er-
höhte Arbeitsgruppe gebildet, die unter
dem Präsidium von Altbundesrat Wahlen
stand. Diese Gruppe hat einen Fragebo-
gen ausgearbeitet und in die Vernehmlas-
sung gegeben, und aus den nicht weni-
ger als 2200 Seiten umfassenden Vernehm-
lassungen hat sie einen Schlussbericht
erstellt.

Anfangs März 1974 erfolgte die Erweite-
rung der Arbeitsgruppe zu einer Kommis-
sion von insgesamt 46 Mitgliedern, darun-
ter sechs Frauen. Die erweiterte Kommis-
sion tagte im Juni zum erstenmal und
erhielt den Auftrag, dem Bundesrat bis
Ende 1977 einen fertigen Entwurf mit Be-
gleitbericht abzuliefern. Von der neuen
Verfassung wird eine Steigerung der Lei-
stungsfähigkeit erwartet, ferner sind so
komplexe Fragen wie das Bodenrecht, die
Finanzordnung, der Föderalismus und die
Bildung von Regionen, die Verwesentli-
chung der Volksrechte, die parlamentari-
sehen Systeme, die zunehmende Interde-
pendenz und anderes mehr zu prüfen.

Die Information der Oeffentlichkeit bildet
eine weitere und ebenfalls wichtige Auf-
gäbe der Kommission, denn bis zur Ab-
Stimmung in rund vier Jahren muss das
Volk über die wesentlichen Belange der
neuen Verfassung unterrichtet sein. Nach
jeder Session will die Kommission eine
Pressekonferenz veranstalten, um den
Massenmedien Gelegenheit zu geben, sich

alle zwei bis drei Monate mit der Materie
zu befassen. Dieser Vorsatz wurde erst-
mais im September 1974 verwirklicht, als
der Presse die drei der Expertenkommis-
sion zur Verfügung stehenden Arbeitspa-
piere vorgestellt wurden.

Von drei Mitgliedern der Kommission,
Bundesrichter O. Kaufmann, Professor
C. A. Morand von der Universität Genf und
Professor K. Eichenberger von der Univer-
sität Basel, wurden nämlich die Ergebnisse
des Schlussberichtes der Arbeitsgruppe
Wahlen zusammengefasst und dieses Do-
kument bildet das Arbeitspapier I. Von
diesem immer noch sehr umfangreichen
Werk hat Professor L. Wildhaber von der
Universität Fribourg eine Kurzfassung, das
Arbeitspapier II, erstellt, das nur die wich-
tigsten Grundentscheide enthält und alles,
was nicht unbedingt in eine Verfassung
gehört, auf die Gesetzesstufe verweist.
Dadurch würde der Rechtssprechung eine
grössere Auslegungsfreiheit zugestanden.
Eine weitere Kurzfassung, das Arbeitspa-
pier III, ist von Professor J. F. Aubert von
der Universität Neuenburg aus eigener In-
itiative gestaltet worden und zeigt das
Modell einer knapp formulierten Verfas-
sung auf. Allein die Frage ob Lang- oder
Kurzfassung wird nicht leicht zu beant-
Worten sein.

Die eidgenössische Expertenkommission
wurde in drei Subkommissionen aufgeteilt,
die sich mit den Grundrechten, mit dem
bundesstaatlichen Aufbau und mit der Or-
ganisation der Bundesbehörden befassen.
Bei den jeweils drei Tage dauernden Sit-
zungen wird am ersten Tag im Plenum,
am zweiten in der Kommission und am
dritten wiederum im Plenum gearbeitet.
Die drei Arbeitspapiere sollen vor allem
eine rationellere Arbeitsweise gestatten,
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sind aber für die Expertenkommission kei-
neswegs verbindlich. Es steht ihr frei, von
diesen drei Modellen abzuweichen und
neue Vorschläge vorzulegen. Für die Ab-
klärung einzelner Fragen können auch
aussenstehende Sachverständige zugezo-
gen werden. Die Frauen dürfte vor allem
interessieren, dass der Rechtsgleichheits-
artikel, Art. 4 der BV, der insbesondere
im Zusammenhang mit den politischen
Rechten sehr unterschiedlich interpretiert
wurde, in der neuen Bundesverfassung
klarer und unmissverständlich formuliert
werden soll. Margrit Baumann

Aufhebung des Pflichtteilrechts
der Geschwister
Einzelinitiative im Kantonsrat
Dr. Carl Decurtins (Zürich) hat mit 10 Mit-
Unterzeichnern eine Einzelinitiative einge-
reicht, die zum Ziele hat, das Pflichtteils-
recht der Geschwister eines kinderlosen
Erblassers, der im Kanton Zürich heimat-
berechtigt war und seinen letzten Wohnsitz
hatte, aufzuheben. Ferner soll der Zürcher,
der ausserhalb seines Kantons Wohnsitz
hat, berechtigt sein, die Erbfolge in seinem
Nachlass dem Recht des Heimatkantons
zu unterstellen, indem er in seinem Testa-
ment einen entsprechenden Vermerk an-
bringt. Da das Zivilgesetzbuch die Rege-
lung des Geschwisterpflichtteilsrechts den
Kantonen überlassen hat, wäre das ent-
sprechende kantonale Gesetz, nämlich das
zürcherische Einführungsgesetz zum Zi-
vilgesetzbuch, zu ergänzen.
Ist eine derartige Änderung des Einfüh-
rungsgesetzes gerechtfertigt? Über die
Frage, ob den Geschwistern eines kinder-
losen Erblassers ein Pflichtteil zustehen
soll oder nicht, kann man geteilter Mei-

nung sein. Mit der vorliegenden Änderung
geht es letztlich weniger um diese Frage,
und zwar deshalb, weil ein verheirateter
Erblasser es schon heute in der Hand hat,
das Erbrecht für seine Geschwister aus-
zuschalten. Er erreicht dies dadurch, dass
er durch einen Ehevertrag den Güterstand
der Gütergemeinschaft herbeiführt. In Tat
und Wahrheit ist dieser Güterstand aber
gar nicht gewollt. Er dient vielmehr einer
Art Umgehung des Erbrechts der Ge-
schwister des verheirateten Erblassers.
Für diese quasi Umgehung des Pflicht-
teilsrechts müssen ein Notar und die Vor-
mundschaftsbehörde mitwirken, für ein
Geschäft also, das an sich einem ganz
anderen Zwecke dient und das ausserdem
für die Ehefrau die Nachteile des Güter-
Standes der Gütergemeinschaft mit sich
bringt, was schliesslich auch bei einer
Scheidung mehr Komplikationen nach sich
ziehen kann, als dies beim Güterstand der
Güterverbindung der Fall ist. Es erscheint
daher als sauberer und ehrlicher, wenn
man einem kinderlosen Erblasser die
Möglichkeit einräumt, seinen Geschwistern
auf dem direkten Wege, nämlich durch
ein Testament, das Erbrecht zu entziehen.
Im Hinblick auf diese Überlegungen recht-
fertigt es sich, die Initiative zu unterstüt-
zen. Es bleibt lediglich noch darauf hin-
zuweisen, dass bereits die Kantone Bern,
Baselstadt, Tessin und die französischen
Kantone einem Erblasser die Möglichkeit
geben, das Erbrecht der Geschwister
durch letztwillige Verfügung auszuschalten.
Die Initiative hat bereits die erste Hürde
überwunden, indem sie am 25. November
1974 die vorläufige Unterstützung von 81
Kantonsräten gefunden hat und dem Re-
gierungsrat zur weiteren Behandlung über-
wiesen worden ist.

Dr. Marlies Näf-Hofmann
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